
Ärztliche Bestätigung zur Osteopathie  

 

Hiermit wird für oben genannten Patienten bestätigt, dass er unter Krankheiten, 
Störungen der Gesundheit oder Befindlichkeitsstörungen leidet, bei denen 
Osteopathen davon ausgehen diese lindern oder heilen zu können. 

Mit dieser Bestätigung kann aufgrund des bisher nicht erfolgten wissenschaftlichen 
Wirksamkeitsnachweis der Osteopathie, keine Verordnung im Sinne der Notwendigkeit 
ausgesprochen werden. 
Für den Fall der Kostenübernahme durch eine Krankenkasse wird diese ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass für diese Bestätigung keine Beurteilung gemäß SGB V § 12 
(Wirtschaftlichkeitsgebot) erfolgt ist. 

Eine Beratung zu den Wirkungsweisen der Osteopathie, zu Risiken, der Sinnhaftigkeit im 
individuellen Fall, sowie eine Diagnostik zur Befunderhebung zu Zwecke dieser Bestätigung 
sind weder Voraussetzung für diese Bescheinigung noch Bestandteil der Kassenärztlichen 
Versorgung. Der Patient bzw. die Eltern des Patienten wurden darüber informiert, dass 
entsprechende Leistungen als IgeL-Leistung möglich sind. 

Mit dieser Bestätigung übernimmt der Arzt keinerlei Verantwortung für Folgen und 
Nebenwirkungen einer osteopathischen Therapie. Da die vom Osteopathen angewendeten 
Techniken dem diese Bestätigung ausstellenden Arzt im Detail nicht bekannt sind und auch 
der Ausbildungsstand der Osteopathen in Deutschland nicht einheitlich geregelt ist, liegt die 
Verantwortung allein beim behandelnden Osteopathen. 

Aus ärztlicher Sicht stehen für die bestehende Beeinträchtigung auch bewährte 
medizinische erprobte Verfahren zur Verfügung, die ein Ausweichen in 
„Alternativmedizinische Konzepte" wie die Osteopathie eigentlich nicht erforderlich 
erscheinen lassen, bzw. es liegt eine Beeinträchtigung oder Störung vor, die bereits durch 
eine gründliche ausführliche Beratung oder Anleitung positiv beeinflusst werden kann. 

 

 

Der Empfänger dieser Bescheinigung sei ergänzend darauf hingewiesen, dass auch für ausführliche 
Beratungsleistungen des Arztes in der Kassensprechstunde keinerlei gesonderte Vergütung durch die Kassen 
erfolgt und es Kassenärzten im Gegensatz zu Osteopathen verboten ist diese zusätzlichen Beratungsleistungen 
Patienten gegen Vergütung anzubieten. Für die Vergütung Kinder- und Jugendärztlicher Behandlung stehen 
derzeit in Deutschland im Regelfall 30,00 Euro bis maximal 40,00 Euro je Patient im Quartal zur Verfügung. 
Dieser Betrag ist unabhängig vom Umfang der Behandlung und der Art der Erkrankung. Erstattungsangebote 
der Krankenkassen für Osteopathie betragen dagegen bis zu 360,00 Euro im Jahr. 
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